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Berichte

rat Flavio Cotti auch den im April 1996
nach 30jahriger Amtszeit in den Ruhe-
stand getretenen Zentralsekretar Dr.

Ulrich  Braun und begriisste seinen
Nachfolger Martin Mezger.

pd

Militarpflichtersatz: Bundesrat krebst zuriick

Behindertenorganisation gibt ein Merkblatt ab

Als das Parlament am 17. Juni 1994 die Re-
viston des Bundesgesetzes tiber den Militdir-
pflichtersatz (MPEG) verabschiedete, wurde
dies vielerorts als wesentlicher Fortschritt fiir
die Rechte behinderter Mdnner gefeiert. Mit
dem Erlass einer ausserst restriktiven Verord-
nung hat der Bundesrat nun aber die Rechts-
lage wieder radikal verschlechtert.

Aufgrund des Gesetzes istvon der Ersatz-
pflicht befreit, wer im Ersatzjahr

- wegen einer erheblichen Behinde-
rung als dienstuntauglich gilt sowie eine
Rente oder eine Hilflosenentschadigung
der IV oder der Unfallversicherung be-
zieht (Art. 4 Abs. 12" MPEG);

— wegen einer erheblichen Behinde-
rung als dienstuntauglich gilt und keine
Hilflosenentschadigung bezieht, jedoch
eine der zwei erforderlichen Vorausset-
zungen fur eine Hilflosenentschiadigung
erfiillt (Art. 4 Abs. 1a** MPEG);

— wegen einer erheblichen Behinde-
rung ein taxpflichtiges Einkommen
erzielt, das nach Abzug von Versiche-
rungsleistungen sowie von behinde-
rungsbedingten Lebenshaltungskosten
sein betreibungsrechtliches Existenzmi-
nimum um nicht mehr als 100% tber-
steigt (Art. 4 Abs. 1a MPEG).

In allen drei gesetzlichen Befreiungstat-
bestanden wird der Begriff der «erhebli-
chen Behinderung» verwendet. Der

Bundesrat hat nun diesen in seiner Ver-
ordnung (MPEV) extrem restriktiv defi-
niert: Erheblich behindert ist danach
nur, wer zu mindestens 40% invalid ist.
Demnach fallen nicht bloss Beztiger ei-
ner kleineren (z.B. 30%) Unfallversiche-
rungsrente aus der Ersatzbefreiung, son-
dern der gesamte Befreiungstatbestand
von Art. 4 Abs. 1a MPEG gelangt gar
nicht mehr zur Anwendung (weil Perso-
nen mit einem Invaliditatsgrad von 40%
in jedem Fall eine IV-Rente beziehen und
somit bereits aufgrund von Art. 4 Abs.
1a"* MPEG ersatzbefreit sind.)

Diese bundesritliche Interpretation
sel unverstandlich und widerspreche klar
dem gesetzgeberischen Willen, Behin-
derte mit geringem Einkommen unab-
hidngig vom Anspruch auf eine Inva-
lidenrente oder eine Hilflosenentschadi-
gung ebenfalls von der Ersatzpflicht zu
befreien, kritisiert die Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft zur Eingliederung Be-
hinderter (SAEB). Es sind bereits ver-
schiedene Beschwerdefille hiangig. Die
SAEB hat ein ausfihrliches Merkblatt
zum Thema «Behinderte und Militar-
pflichtersatz» verfasst.

Es kann unter Beilage eines frankierten Riick-
antwortcouverts bestellt werden beim SAEB-
Sekretariat, Birglistrasse 11, 8002 Ziirich,
Tel. 01/201 58 26. pd

141



	Militärpflichtersatz : Bundesrat krebst zurück : Behindertenorganisation gibt ein Merkblatt ab

